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Angehörige der Deutschen Volkspolizei befugt, eine Verwarnung mit 
Ordnungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(6) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 
1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I
S. 101).“ 

b) § 19 wird gegenstandslos.
11. § 8 des Paß-Gesetzes der Deutschen Demokratischen Republik vom 15. Sep

tember 1954(GB1. S. 786) in der Fassung des Gesetzes vom 11. Dezember 1957 
zur Änderung des Paßgesetzes der Deutschen Demokratischen Republik 
(GBl. I S. 650) erhält folgende Fassung:

„§8

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig gesetzliche Bestimmungen oder auf
erlegte Beschränkungen über Ein- und Ausreise, Reisewege und -fristen oder 
den Aufenthalt nicht einhält, kann in leichten Fällen mit Verweis oder Ord
nungsstrafe von 10 bis 300 M belegt werden.

(2) Neben anderen Ordnungsstrafmaßnahmen oder selbständig können 
erteilte Genehmigungen, Erlaubnisse oder Berechtigungen zur Ein- und Aus
reise oder zum Aufenthalt eingezogen oder beschränkt werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt den Leitern 
der Dienststellen der Deutschen Volkspolizei.

(4) Bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 sind die dazu 
ermächtigten Angehörigen der Deutschen Volkspolizei befugt, eine Ver
warnung mit Ordnungsgeld von 1, 3, 5 oder 10 M auszusprechen.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und den Aus
spruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 
zur Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I S. 101),“

1955
12. a) § 15 der Verordnung vom 17. Februar 1955 über die Berufserlaubnis und 

Berufsausübung in den mittleren medizinischen Berufen sowie medizi
nischen Hilfsberufen (GBl. I S. 149) erhält folgende Fassung:

„§ 15
Wer eine Berufstätigkeit im Sinne des § 1 ohne die erforderliche Erlaub

nis oder entgegen einem Tätigkeitsverbot des zuständigen staatlichen 
Organs ausübt, wird mit öffentlichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf 
Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft.“ 

b) § 18 erhält folgende Fassung:


